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Mindestlohn in der Pflegebranche 
Erlass der Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mittlerweile hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Verordnung 
über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedin-
gungenverordnung – PflegeArbbV) erlassen. Die Verordnung ist zum 01.08.2010 
in Kraft getreten. Nach § 2 dieser Verordnung beträgt der Mindestlohn ab dem 
01.08.2010 in den alten Bundesländern 8,50 Euro pro Stunde und in den neuen 
Bundesländern 7,50 Euro pro Stunde. Ab 2012 sollen die Mindestlöhne dann 
schrittweise ansteigen. 

Ich habe die Verordnung als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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